
Allgemeine Geschäfstbedingungen

1.) Für die Zeitschrift “WEGWEISER” - alternative Lebenshilfen - im folgenden Herausgeber genannt,
gelten nachfolgende Geschäftsbedingungen. Mit der Herausgabe der aktuellen Medidaten verlieren alle
bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Preise sind zzgl. der gesetzlichen Mwst. 

2.) Der Anzeigenauftrag ist für die Dauer, des schriftlichen auch per Mail - PDF, - etc. getroffenen Ver-
tragsabschlußes gültig. 

3.) Die Art der Ausführung und des Umfanges der zu schaltenden Anzeige ergeben sich aus den Sicht-
vorlagen, Mustervorlagen, bei Beachtung der Anzeigengröße, schriftliche oder per Mail. 

4.) Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden 
als solche vom Herausgeber mit dem Wort “Anzeige” kenntlich gemacht. 

5.) Der Herausgeber hat das Recht, von Aufträgen, die in Form und Inhalt gegen geltende Gesetze ver-
stoßen oder zu Bedenken sittlicher oder fachlicher Art Anlaß geben, ohne weitere Begründung Abstand
zu nehmen. Der Auftraggeber wird darüber informiert. 

6.) Erhält der Herausgeber die Anzeigenschaltung nicht rechtzeitig zum Anzeigenschluß, 2 - 3 Wochen 
vor Ausgabetermin (wird jeweils bekannt gegeben), so ist er berechtigt, die dienlichsten Unterlagen zur
Anzeigengestaltung zu verwenden. Sind keine geeigneten Vorlagen vorhanden, wird der bestehende
Anzeigenauftrag in der darauf folgenden Ausgabe erfüllt. Der Herausgeber wird von der Haftung befreit, 
wenn durch Versäumnisse des Auftragsgebers oder fehlenden Unterlagen die Anzeige nicht geschaltet 
werden konnte. 

7.) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der 
für die Anzeige zu Verfügung gestellten Texte und Bildunterlagen. 

8.) Für die Druckqualität überlassener Photos oder digitaler Medien, sowie für Fehler aus fernmelde-
technischen Übermittlungen, übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Die Haftung für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Die Reproduktion erfolgt stets bestmöglichst.

9.) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Wenn der Auftraggeber, den ihm über-
mittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist von 3 Arbeitstagen zurückgibt, gilt die Ge-
nehmigung zum Druck als erteilt. 

10.) Der Auftraggeber, hat bei ganz oder teilweise unleserlichen, unvollständigen oder falschen Abdruck
der Anzeige das Recht auf Zahlungsminderung oder auf eine Ersatzanzeige, sofern der Fehler vom Her-
ausgeber zu vertreten ist. Die Frist von Mängelrügen/Reklamationen endet nach 14 Tagen, ab dem ersten
Erscheinungstages, bzw. nach Zustellung des Belegexemplars. Eine weitergehende Haftung ist ausge-
schlossen. Bei kostenlosen Anzeigen oder Textanzeigen, die das vorgegebene Maximale Textvolumen 
überschreiten, behält sich der Herausgeber vertretbare Kürzungen vor. Ein Anspruch seitens des Auftrag-
gebers auf Ersatz besteht in diesem Falle nicht. 
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Bei Änderung der Anzeigen-
preisliste treten die neuen Bedingungen und die neuen Preise auch bei laufenden Abschlüssen sofort in 
Kraft, sofern schriftlich nicht eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Von den festgelegten Preisen 
abweichende Nachlässe können nach Absprache gewährt werden. Des Weiteren gelten bis auf weiteres alle
in diesen Mediadaten genannten Preise und Angaben.

Bei uns zu-
sätzlich entstehende Kosten für die Weiterverarbeitung von Druckunterlagen in einen druckfähigen 
Zustand (bei Notwendigkeit einer digitalen Aufbereitung und bei Filmen) werden von uns nach Auf-
wand an den Auftraggeber weiterberechnet. Wenn Sie uns mit der technischen und gestalterischen 
Herstellung Ihrer Anzeige beauftragen, so werden die anfallenden zusätzlichen Kosten in Rechnung 
gestellt. Das Copyright für die von uns produzierten Anzeigen behalten wir uns vor. Die Unterlagen 
werden längstens sechs Monate nach Auftragserfüllung aufbewahrt.
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11.) Eine Kündigung des Anzeigenauftrages ist nach Anzeigenschluß nicht mehr möglich, es sei denn, 
ein gewichtiger Grund liegt vor. Bei Rücktritt des Auftraggebers von einer Mehrfachschaltung werden
50% der Gesamtauftragshöhe der nicht abgenommenen Anzeigen als Schadensersatz fällig, ohne daß 
der Herausgeber den Einzelnachweis zu führen hat. Alle Anzeigenschaltungen sind maximal auf 12
Monate, bzw. 4 Ausgaben beschränkt. 

12.) Die Druckunterlagen werden bis zu 6 Monate nach Erscheinen archiviert und nur auf besonderer
Aufforderung seitens des Auftraggebers zurückgegeben. 

13.) Zahlungsbedingungen: Die Anzeigerechnungen sind 14 Tage vor Drucklegung fällig. Bei erteilter
Laschschrift wir ein Skontabzug von 2% gewährt und wird am 5. ten des jeweiligen Ausgabetermines 
fällig. Bei Rücklastschrift wird die Bankgebühr und eine Bearbeitunsgebühr von zzgl. 20,00 €  in Rech-
nung gestellt. Bei Zahlungsverzug ab 14 Tagen, erfolgt eine Erinnerung mit Fristsetzung und den üblich-
en Verzugszinsen. Danach wird die Forderung zum Inkasso weitergeleitet. Des weiteren ist der Heraus-
geber berechtigt, die weitere Ausführung von Anzeigenaufträgen bis zur Bezahlung der ausstehenden 
Forderung zurückzustellen. 

14.) Werbeagenturen oder Vermittler müssen sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen an
die Preisangaben des Herausgebers halten. Die vom Herausgeber gewährte Mittlerprovision dar an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Agenturrabatte schließen Mengenrabatte
aus. 

15.) 

16.) Bezugspreis bei Zustellung des Wegweiser - Inland 10,00 € / Ausland 20,00 €

17.) 

18.) Herausgeber
       Horst Dieter Loch - Verlag Wegweiser
       Fremersdorfer Straße 54 - 66780 Rehlingen-Siersburg
       Tel.: 0 68 35 - 60 79 93 - Mobil: 0172 6669 625
       Mail: Lichtquell1@aol.com - Lichtquell@gmx.com - www.http://Wegweiser.upexa.de

18.) Gerichtsstand ist 66740 Saarlouis -  
       Bankkonto: 
       Kreissparkasse Saarlouis - Kto.-Nr. 87006169 - BLZ 593 501 10
       Volksbank Dillingen - Kto.-Nr. 24 034 305 - BLZ 593 920 00  
       St.-Nr. 010/246/11260
       

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung erwecken könnten oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Beilagenauftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

Sollte aufgrund von rechtlichen Änderungen oder wegen einer Unvollständigkeit rechtlicher Bestand-
teile einer der Punkte der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ungültig sein oder ungültig werden, so 
wird hierdurch die rechtliche Gültigkeit aller anderen Punkte der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" 
nicht beeinträchtigt
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